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Einleitung

„Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt.“1

I. Hintergrund und Problemdarstellung

Das Zitat beschreibt ein Problem, das sich regelmäßig auch für staatliche Gerichte
ergibt, und zwar insbesondere im Zusammenhang mit handels- und gesellschafts-
rechtlichen Streitigkeiten im internationalen Kontext. In allen Nationen ist, bezie-
hungsweise sind, die Amtssprache(n) grundsätzlich auch Gerichtssprache. Ge-
richtsverfahren können von den Parteien grundsätzlich nur in der Amtssprache ge-
führt werden – sind mehrere Amtssprachen bestimmt, dann in einer von diesen.2 Für
Verwaltungsgerichts- und Strafverfahren mag dies kein Problem darstellen, für
Wirtschaftsstreitigkeiten im Zivilverfahren dafür umso mehr.

Die Globalisierung des Handels, die starke internationale Vernetzung der Kapi-
talmärkte, grenzüberschreitende Konzernstrukturen und Unternehmensbeteiligun-
gen haben dazu geführt, dass die Kommunikation und vertragliche Vereinbarungen
zwischen Handelspartnern, Gesellschaftern, Unternehmenskäufern und -verkäufern
sowie allen anderen an diesen Prozessen Beteiligten heute in der Regel auf Englisch
erfolgen.3 Insbesondere um die Vorteile der Einheit von Vertrags- und Verfahrens-
sprache zu nutzen, werden in den diesenWirtschaftsbeziehungen zugrundeliegenden
Verträgen solche staatlichen Gerichte gewählt, vor denen auf Englisch prozessiert
werden kann, oder es wird auf Schiedsgerichte ausgewichen, vor denen die Parteien
die Verfahrenssprache frei wählen können.4

1 Wittengenstein, Tractatus logico philosophicus, Propositum Nr. 5.6; zwar nicht im Bezug
auf Fremdsprachen, sondern im Bezug auf das Denken an sich: „wir können […] nicht sagen,
was wir nicht denken können“, Propositum Nr. 5.61 a.E. Hier dennoch passend, da die na-
tionale Gerichtsbarkeit sich nicht mit fremdsprachigen Sachverhalten befassen kann, wenn sie
sich in Verfahren und Entscheidung nicht in der entsprechenden Sprache ausdrücken kann.
Hierbei bezieht sich das Können auf die gesetzlichen Vorgaben und nicht die tatsächlichen
sprachlichen Fähigkeiten der Beteiligten.

2 Kramer, 5 Erasmus L. Rev. 133, 134 (2012).
3 Lein/McCorquodale/McNamara/Kupelyants/del Rio, Factors Influencing International

Litigants’ Decisions, S. 10: „English Language as a lingua franca of international com-
merce.“; C. A. Kern, 5 Erasmus L. Rev. 187, 188 (2012); siehe zu den Gründen für Englisch
als Vertragssprache, auch bei Anwendung des deutschen/nationalen Rechts, Triebel/Balthasar,
NJW 2004, 2189 ff.; ausführlich dazu S. 137.

4 Siehe zur Verfahrenssprachwahl im Schiedsverfahren S. 136.



Durch diese Bereitschaft der Parteien, ihre gesetzlichen nationalen Gerichts-
stände aufzugeben, um auf Englisch prozessieren zu können oder andere (verfah-
rens-)rechtliche Vorteile bestimmter Rechtsordnungen und staatlicher Gerichte oder
Schiedsgerichte in Anspruch zu nehmen, ist ein mehrschichtiger Wettbewerb zwi-
schen staatlicher Justiz und Schiedsgerichten auf dem globalen Markt der Justiz-
dienstleistungen entstanden.5 Verfahrensordnungen und nationales Sachrecht sind
dadurch „Produkte“ geworden, die auf diesem Markt gegenüber potenziellen
Streitparteien beworben werden.6 Dies haben insbesondere England und die USA
erkannt, die ihre jeweilige Rechtsordnung aggressiv bewerben.7

Nicht nur aus diesen Gründen fällt bei internationalen Wirtschaftsstreitigkeiten
dieGerichtsstandswahl oft auf England – dort insbesondere London – oder dieUSA–
dort insbesondere New York State8 – wenn sich die Parteien nicht für ein Schieds-
verfahren entscheiden. In Deutschland gehen dagegen die Fallzahlen (internatio-
naler) Wirtschaftsstreitigkeiten seit Jahren zurück.9

Dies legt die Vermutung nahe, dass sich Parteien internationaler Wirtschafts-
streitigkeiten vor allem von der deutschen Justiz abgewandt haben, weil – bis zur
jüngsten Reform durch das Justizstandort-Stärkungsgesetz10 – vor ihren Gerichten
und durch ihre Gerichte grundsätzlich nicht auf Englisch prozessiert werden konnte.
Da es praktisch nicht möglich ist, Englisch als lingua franca des internationalen
Wirtschaftsverkehrs durch Deutsch zu ersetzen,11 gab es auch schon vor der Reform
verschiedene Umsetzungsversuche, ein englischsprachiges Verfahren durch deut-
sche Gerichte zu ermöglichen. Neben Umsetzungsversuchen an unterschiedlichen
Landgerichten, nach der alten Gesetzeslage ein teilweise englischsprachiges Ver-
fahren zu ermöglichen, fanden sich schon früher Bestrebungen, das deutsche Ver-
fahrensrecht zu reformieren, um eine vollumfängliche englischsprachige Verfah-
rensführung in internationalen Wirtschaftsstreitigkeiten vor deutschen staatlichen
Gerichten zu ermöglichen.12 Der 2010 erstmals und in den darauffolgenden Legis-
laturperioden immer wieder vorgelegte Gesetzesentwurf zur Kammer für interna-
tionale Handelssachen (KfiH) traf bei Praktikern und einem Teil der Wissenschaft
auf Zustimmung, in der Wissenschaft wurden jedoch auch rechtliche und praktische

5 Siehe zu diesem WettbewerbMaurer, ZRP 2009, 88, 90; v. Pommern-Peglow, ZRP 2015,
178, 178.

6 Landes/Richard, 8 J. Legal Stud. 235 ff. (1979); Eidenmüller, JZ 2009, 641 ff.
7 Vgl. z.B. die Broschüren: Law Society of England and Wales, England and Wales: the

Jurisdiction of Choice; Ministry of Justice, Plan for Growth: Promoting the UK’s Legal Ser-
vices Sector; Ministry of Justice, UK Legal Services on the International Stage: Underpinning
growth and stability.

8 S. 32.
9 S. 185 ff.
10 BGBl. 2024 Nr. 302.
11 Illmer, 23 C.J.Q. 290, 292 (2010): „challenging English as the lingua franca of inter-

national transactions appears to be a rather utopian vision in the short run.“
12 Siehe S. 203 ff.
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Bedenken geäußert.13 Durch den Brexit bekam diese zwischenzeitlich eher in Ver-
gessenheit geratene Idee erneute Aufmerksamkeit.14 Der letzte erfolglose Geset-
zesentwurf vor der erfolgreichen Reform, der „Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung
der Gerichte in Wirtschaftsstreitigkeiten“ zur Errichtung von Commercial Courts an
den Oberlandesgerichten,15 war der fünfte Versuch, ein vollumfängliches englisch-
sprachiges Verfahren zu ermöglichen. Er war weitestgehend inhaltsgleich mit dem
erfolglosen Gesetzesentwurf aus dem Jahr 2021 und enthielt somit auch die Rege-
lungen zur KfiH aus den vorangegangenen Gesetzesentwürfen.16 Erstmalig sah er
jedoch eine im Schrifttum geforderte erstinstanzliche Zuständigkeit für einen eng-
lischsprachigen Spezialsenat – einen sogenannten Commercial Court – an den
Oberlandesgerichten vor. Diese Idee wurde auch im Justizstandort-Stärkungsgesetz
aufgenommen, das als wesentliche Neuerung die lange im Schrifttum kritisierte
Beschränkung möglicher Verfahren auf Handelssachen aufhob, indem die Länder
ermächtigt wurden, englischsprachige Kammern für Handelssachen und Zivil-
kammern einzurichten und beide als Commercial Chambers zu bezeichnen.17

Deutschland ist dabei nicht die einzige Nation, die schon vor dem Brexit ver-
suchte, mit englischsprachigen Verfahren vor staatlichen Gerichten die Vormacht-
stellung englischer und US-amerikanischer Gerichte sowie der internationalen
Schiedsgerichte zu durchbrechen. In Europa haben insbesondere die Niederlande
eine fast spiegelbildliche Entwicklung zu Deutschland durchlaufen. Dabei ist es
ihnen im Gegensatz zu Deutschland gelungen, in verhältnismäßig kurzer Zeit nicht
nur einen Gesetzesentwurf für eine vollumfängliche Verfahrensführung auf Englisch
zu erarbeiten, sondern diesen mit der Errichtung des Netherlands Commercial Court
(NCC) auch erfolgreich umzusetzen.

Unabhängig von der konkreten Umsetzung einer englischsprachigen Verfah-
rensführung in diesen beiden und auch anderen Staaten18 ergeben sich hinsichtlich
einer englischsprachigen Verfahrensführung und der Anwendung des nationalen
Rechts in einer anderen als der eigenen Rechtssprache erhebliche Übersetzungs-
probleme. Dies gilt umso mehr, wenn die Ausgangs- und Zielsprache unterschied-

13 Siehe S. 229 ff.
14 Pika, IWRZ 2016, 206 ff.; Rühl, JZ 2017, 72 ff.: „Die Wahl englischen Rechts und eng-

lischer Gerichte nach dem Brexit“; dies., EuZW 2016, 761 ff.: „Brexit: Chancen für den
Justizstandort Deutschland“; Poseck, DRiZ 2017, 165, 165; Podszun/Rohner, BB 2018,
450 ff.: „Nach dem Brexit: Die Stärkung staatlicher Gerichte für wirtschaftsrechtliche Strei-
tigkeiten“; Hess/Boerner, 12 Erasmus L. Rev. 33 ff. (2019): „Chambers for International
Commercial Disputes in Germany: The State of Affairs.“

15 BR-Drs. 79/22; BT-Drs. 20/1549.
16 BR-Drs. 219/21; BT-Drs. 19/30745.
17 Siehe dazu umfassend S. 202 ff.
18 Siehe zu den Projekten C. A. Kern, 5 Erasmus L. Rev. 187 ff. (2012); Kramer/Sorabji

(Hrsg.), International Business Courts.
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